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(54) Im Ohr tragbares Hörgerät mit einem Gehäuse

(57) Bei einem in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät
mit einem Gehäuse ist die Batterieladeeinrichtung (7)
hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Um die
Befestigung der Batterieladeeinrichtung (7) an dem Ge-
häuse des Hörhilfegerätes zu verbessern, wird daher

vorgeschlagen, an dem Gehäuse im Bereich der Ge-
häuseöffnung (2) für die Batterieladeeinrichtung (7) ein
Stabilisierungselement (4) vorzusehen, welches Verfor-
mungen und insbesondere Verwindungen des Gehäu-
ses im Bereich der Gehäuseöffnung (2) bei hoher me-
chanischer Belastung verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein in dem
Ohr tragbares Hörhilfegerät mit einem Gehäuse, das
wenigstens eine Aufnahme zur schwenkbaren Befesti-
gung und eine Gehäuseöffnung zum Einund Aus-
schwenken einer Batterieladeeinrichtung umfasst.
[0002] In dem Ohr tragbare Hörhilfegeräte (IdO) be-
sitzen ein Gehäuse, das an den Gehörgang eines Hör-
geräteträgers individuell angepasst ist. Bei der Herstel-
lung des Gehäuses wird an der dem Trommelfell abge-
wandten Seite, die auch als Faceplate bezeichnet wird,
eine Gehäuseöffnung zum Durchführen einer Batterie
ausgebildet. Anschließend wird das Gehäuse mit einer
Batterieladeeinrichtung verbunden, in die die Batterie
eingesetzt und durch die Gehäuseöffnung in das Ge-
häuse eingeführt werden kann. Die Batterieladeeinrich-
tung umfasst einen Deckel, so dass bei geschlossener
Batterieladeeinrichtung die Gehäuseöffnung in dem
Gehäuse des in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerätes ab-
gedeckt ist. Ein derartiges in dem Ohr tragbares Hörhil-
fegerät mit einem Gehäuse, einer Gehäuseöffnung und
einer Batterieladeeinrichtung ist beispielsweise aus der
EP 0 988 776 B1 bekannt. Das darin gezeigte Hörhilfe-
gerät umfasst ferner ein Elektronikmodul, das ebenfalls
durch die Gehäuseöffnung in das Gehäuse des Hörhil-
fegerätes eingesetzt und mittels Führungsnuten und
Befestigungsspangen an dem Gehäuse des Hörhilfege-
rätes befestigt wird. An dem Elektronikmodul ist
schließlich die Batterieladeeinrichtung angelenkt, die
somit keine direkte Verbindung zum Gehäuse des Hör-
hilfegerätes aufweist.
[0003] Es sind jedoch auch andere Ausführungsfor-
men bekannt, bei denen die Batterieladeeinrichtung di-
rekt schwenkbar mit dem Gehäuse des in dem Ohr trag-
baren Hörhilfegerätes verbunden ist. Ein derartiges
Hörhilfegerät zeigt z.B. die EP 0 311 233 A2.
[0004] Häufig werden in dem Ohr tragbare Hörhilfe-
geräte an der geöffneten Batterieladeeinrichtung aus
dem Gehörgang eines Hörgeräteträgers herausgezo-
gen. Beim Herausziehen wirken verhältnismäßig hohe
Kräfte auf die Befestigungselemente der Batterielade-
einrichtung. Dadurch können Schäden an der Befesti-
gung, ja sogar ein ungewolltes sich Lösen der Batterie-
ladeeinrichtung von dem Gehäuse des Hörhilfegerätes
auftreten.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die Befestigung einer Batterieladeeinrichtung an
dem Gehäuse eines in dem Ohr tragbaren Hörhilfege-
rätes zu verbessern.
[0006] Diese Aufgabe wird bei einem in dem Ohr trag-
baren Hörhilfegerät mit einem Gehäuse, das wenig-
stens eine Aufnahme zur schwenkbaren Befestigung
und eine Gehäuseöffnung zum Ein- und Ausschwenken
einer Batterieladeeinrichtung umfasst, gelöst durch ein
an dem Gehäuse befestigtes und die Gehäuseöffnung
zuwindest teilweise umgebendes Stabilisierungsele-
ment zur Stabilisierung des Gehäuses im Bereich der

Gehäuseöffnung.
[0007] Bei der Herstellung eines in dem Ohr tragba-
ren Hörhilfegerätes wird üblicherweise zunächst ein
Ohrabdruck des Hörgeräteträgers genommen. Mit Hilfe
des Ohrabdrucks wird dann eine Gehäuseschale gefer-
tigt, die individuell an den Gehörgang des Hörgeräteträ-
gers angepasst ist. Das dem Trommelfell abgewandte
Ende der Gehäuseschale ist zunächst offen und wird in
einem nachfolgenden Fertigungsschritt mit einer Deck-
platte versehen. Es sind jedoch auch Herstellungsver-
fahren bekannt, bei denen das Gehäuse des in dem Ohr
tragbaren Hörhilfegerätes einstückig ausgebildet ist.
Hierbei werden beispielsweise in einem Laser-Sinter-
Prozess nicht nur die am Gehörgang anliegenden Ge-
häuseteile, sondern auch das dem Trommelfeld abge-
wandte Gehäuseende in einem Arbeitsprozess gefer-
tigt. Die Herstellung einer eigenständigen Dckplatte ist
dann nicht mehr erforderlich.
[0008] Die Erfindung bewirkt eine Stabilisierung und
insbesondere Versteifung des Gehäuses im Bereich der
Gehäuseöffnung, die zum Einschwenken der Batterie-
ladeeinrichtung und damit zum Durchführen der Batte-
rie vorgesehen ist, und bewirkt somit eine verbesserte
Befestigung der Batterieladeeinrichtung in diesem Ge-
häusebereich. Insbesondere wird beim Herausziehen
des Hörhilfegerätes aus dem Ohrkanal eine Verwindung
des Gehäuses im Bereich der Aufnahmen der Batterie-
ladeeinrichtung verhindert, die sonst zum unbeabsich-
tigten sich Lösen der Batterieladeeinrichtung von dem
Gehäuse führen könnte.
[0009] Das Stabilisierungselement kann auf der Ge-
häuseoberseite, der Gehäuseunterseite oder beidseitig
angebracht sein und die Gehäuseöffnung zumindest
teilweise umgeben. Vorzugsweise ist das Stabilisie-
rungselement jedoch in die Gehäuseöffnung eingesetzt
und in wenigstens zwei Punkten mit dem Randbereich
des Gehäuses, der die Gehäuseöffnung umgibt, an dem
Randbereich befestigt. Zur Befestigung weist das Sta-
bilisierungselement vorteilhaft Klammerelemente auf,
die in einfacher Weise als Anformungen ausgeführt sein
können. Bei der Montage des Hörhilfegerätes wird das
Stabilisierungselement dann lediglich in die Gehäuse-
öffnung eingeklipst.
[0010] Bei einer Ausführungsform der Erfindung sind
zur Befestigung der Batterieladeeinrichtung an zwei ge-
genüberliegenden Seiten der Gehäuseöffnung je eine
Aufnahme vorgesehen, in die Befestigungsstifte der
Batterieladeeinrichtung eingreifen. Vorteilhaft sind die
Befestigungsstifte auch durch Löcher in dem Stabilisie-
rungselement hindurchgeführt, so dass das Stabilisie-
rungselement nicht nur eine Versteifung des Gehäuses
in dem Bereich der Aufnahmen für die Batterieladeein-
richtung bewirkt, sondern auch direkt die Befestigung
der Batterieladeeinrichtung an dem Gehäuse verbes-
sert.
[0011] Das Stabilisierungselement ist vorzugsweise
aus einem Metall oder einer Metalllegierung gefertigt,
so dass dieses trotz kleiner Baugröße einen guten
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Schutz vor Verwindungen bietet.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Deckplatte für ein in dem Ohr tragbares
Hörhilfegerät, bei der sich in einer Gehäuse-
öffnung zum Durchführen einer Batterie ein
Stabilisierungselement befindet, und

Fig. 2 die Deckplatte gemäß Fig. 1 mit einer einge-
setzten Batterieladeeinrichtung.

[0013] Die Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung mit einer separat gefertigten Deckplatte 1. Die-
se wird gewöhnlich als Kunststoff-Spritzgussteil ausge-
führt. In der Deckplatte 1 befindet sich eine Öffnung 2,
durch die bei der fertig montierten Gehäuseschale eine
Batterie in das Hörhilfegerät eingeführt werden kann.
Die Öffnung ist im Ausführungsbeispiel so groß bemes-
sen, dass neben der Batterie vorteilhaft auch weitere
Komponenten des Hörhilfegerätes, wie die Signalverar-
beitungselektronik oder der Hörer, in das Gehäuse ein-
geführt. Die Komponenten können dann durch diese
Gehäuseöffnung, z.B. im Reparaturfall, auch wieder
aus dem Hörhilfegerät entnommen werden. Die Deck-
platte 1 ist weiterhin mit zwei Aufnahmen 3A und 3B ver-
sehen, in die zur Befestigung einer Batterieladeeinrich-
tung Zapfen einführbar sind. Durch die Aufnahmen 3A
und 3B und die darin einführbaren Zapfen entsteht eine
Gelenkverbindung.
[0014] Gemäß der Erfindung ist in die Gehäuseöff-
nung 2 ein Stabilisierungselement 4 als eigenständiges
Bauteil eingeführt. Dieses ist vorzugsweise als Metall-
spange ausgebildet und umklammert die Deckplatte 1
im Bereich zweier in der Gehäuseöffnung 2 gegenüber-
liegenden Bereiche 5A und 5B der Deckplatte 1. Das
Stabilisierungselement 4 stabilisiert und versteift die
Deckplatte 1 insbesondere im Bereich der Gehäuseöff-
nung 2.
[0015] Wie der Fig. 1 weiterhin entnommen werden
kann, sind an das Stabilisierungselement 4 zwei Ösen
6A und 6B einstückig angeformt, die an den Aufnahmen
3A und 3B anliegen.
[0016] Figur 2 zeigt die Deckplatte 1 mit der Gehäu-
seöffnung 2, dem Stabilisierungselement 4 und den Auf-
nahmen 3A und 3B, an denen eine Batterieladeeinrich-
tung 7 schwenkbar befestigt ist. Die Gelenkverbindung
umfasst ein im Wesentlichen Omega-förmiges Feder-
element 8, dessen Enden jeweils durch eine Führung
9A bzw. 9B in dem Stabilisierungselement 4 verlaufen
und in die Aufnahmen 3A bzw. 3B hineinragen. Zwi-
schen den Führungen 9A bzw. 9B und den Aufnahmen
3A bzw. 3B befinden sich die aus Figur 1 ersichtlichen
Ösen 6A bzw. 6B des Stabilisierungselements 4, womit
eine zusätzliche Stabilisierung der Batterieladeeinrich-
tung 7 erreicht wird.
[0017] Durch die Erfindung wird eine sehr platzspa-
rende und dennoch stabile Befestigung der Batteriela-

deeinrichtung 7 an dem Gehäuse eines in dem Ohr trag-
baren Hörhilfegerätes erreicht. Weiterhin können da-
durch auch höhere Fertigungstoleranzen bei der Batte-
rieladeeinrichtung 7 bzw. der Gehäuseöffnung 2 erlaubt
werden. Insgesamt wird somit eine weitere Miniaturisie-
rung von Hörgerätegehäusen bei gleichzeitig erhöhter
Stabilität ermöglicht. Darüber hinaus können durch die
Erfindung die Batterieladeeinrichtung 7 und die Deck-
platte 1 auch aus unterschiedlichen, auch porösen Ma-
terialien gefertigt sein.
[0018] Zu der beispielhaft gezeigten Ausführungs-
form eines Stabilisierungselementes 4 sind zahlreiche
alternative Ausführungsformen möglich. Insbesondere
kann eine geschlossene Ausführungsform die Gehäu-
seöffnung 2 an allen Seiten umgeben.
[0019] Zusammenfassend wird festgehalten: Bei ei-
nem in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät mit einem Ge-
häuse ist die Batterieladeeinrichtung hohen mechani-
schen Belastungen ausgesetzt. Um die Befestigung der
Batterieladeeinrichtung an dem Gehäuse des Hörhilfe-
gerätes zu verbessern, wird daher vorgeschlagen, an
dem Gehäuse im Bereich der Gehäuseöffnung für die
Batterieladeeinrichtung ein Stabilisierungselement vor-
zusehen, welches Verformungen und insbesondere
Verwindungen des Gehäuses im Bereich der Gehäuse-
öffnung bei hoher mechanischer Belastung verhindert.

Patentansprüche

1. In dem Ohr tragbares Hörhilfegerät mit einem Ge-
häuse, das wenigstens eine Aufnahme (3A, 3B) zur
schwenkbaren Befestigung und eine Gehäuseöff-
nung (2) zum Ein- und Ausschwenken einer Batte-
rieladeeinrichtung umfasst, gekennzeichnet
durch ein an dem Gehäuse befestigtes und die Ge-
häuseöffnung (2) zuwindest teilweise umgebendes
Stabilisierungselement (4) zur Stabilisierung des
Gehäuses im Bereich der Gehäuseöffnung (2).

2. In dem Ohr tragbares Hörhilfegerät nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stabilisie-
rungselement (4) in die Gehäuseöffhung (2) einge-
setzt ist und an wenigstens zwei gegenüberliegen-
den Seiten eines Randbereiches des Gehäuses,
der die Gehäuseöffnung (2) umgibt, an dem Gehäu-
se befestigt ist.

3. In dem Ohr tragbares Hörhilfegerät nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Stabilisie-
rungselement (4) zur Befestigung mit dem Gehäuse
den Randbereich des Gehäuses, der die Gehäuse-
öffnung (2) umgibt, zumindest teilweise umklam-
mert.

4. In dem Ohr tragbares Hörhilfegerät nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse zwei Aufnahmen (3A, 3B) zur
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Befestigung einer Batterieladeeinrichtung (7) und
das Stabilisierungselement (4) zwei Öffnungen auf-
weisen, wobei zur Befestigung der Batterieladeein-
richtung (7) mit dieser verbundene Befestigungs-
elemente durch die Öffnungen des Stabilisierungs-
elementes (4) hindurchgeführt sind und in die Auf-
nahmen (3A, 3B) hineinragen.

5. In dem Ohr tragbares Hörhilfegerät nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stabilisierungselement (4) aus Metall
oder einer Metalllegierung ausgebildet ist.
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